
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang IV 

Bedingung für die Aufhebung der Aussetzung der Genehmigungen für das 
Inverkehrbringen 
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Bedingungen für die Aufhebung der Aussetzung der Genehmigungen für 
das Inverkehrbringen methadonhaltiger Lösungen zum Einnehmen, in 
denen Povidon enthalten ist  

Um die Aussetzung aufzuheben, stellen die zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten oder 
ggf. der Referenzmitgliedstaaten sicher, dass die folgende Bedingung von den Inhabern der 
Genehmigungen für das Inverkehrbringen erfüllt ist: 

Die Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen sollten das Arzneimittel unter 
Berücksichtigung seines Potenzials für Missbrauch angemessen neu formulieren. 
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